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Chaostage in London – auch wenn Theresa May das von ihrer 
eigenen Partei gegen sie gestellte Misstrauensvotum überstan-
den hat, liegt ein geregelter Brexit immer noch in weiter Ferne. 
Es wird Zeit, dass die britische Politik realisiert, dass ein fertig 
verhandeltes Angebot auf dem Tisch liegt und es seitens der 
EU keine Bereitschaft gibt, das Vertragspaket wieder aufzu-
schnüren. An Auslegungen des bestehenden Textes mag als 
Entgegenkommen für Großbritannien noch gefeilt werden. 
Neue Verhandlungen hat aber EU-Kommissionspräsident Jean-

Claude Junker – ebenso wie Kanzlerin Angela Merkel – katego-
risch ausgeschlossen. In dieser verfahrenen Situation drängt 
die Zeit: Vereinbarungsgemäß scheidet Großbritannien am 29. 
März 2019 aus der Staatengemeinschaft aus. Ein ungeordneter 
Brexit hätte kaum absehbare negative Auswirkungen auf die 
Wirtschaft, er würde die EU, aber vor allem England schwer 
treffen. Es ist zu hoffen, dass die britische Politik die Gefahr 
erkennt und auf einen verantwortungsvollen Weg zurückfin-
det. Mir als überzeugtem Europäer bleibt dabei ein kleines 
Stückchen Resthoffnung, dass die Briten angesichts der deutli-
cher werdenden Konsequenzen ihren Abschied aus der EU 
noch einmal grundsätzlich überdenken. 

Kontrovers wurde zuletzt die Neuregelung oder Abschaffung 
des Paragrafen 219a diskutiert, der das Werbeverbot für Abtrei-
bungen regelt. In meinen Augen gibt es gute Gründe für ein 
Werbeverbot. Es ist Teil eines austarierten Kompromisses zwi-
schen dem Schutz des ungeborenen Lebens und der Not unge-
wollt schwangerer Frauen. Gerade in einer für die Frau extrem 
belastenden Situation, ist eine neutrale Aufklärung über die 
bestehenden Möglichkeiten gefordert. Hier leisten die vorhan-
denen Beratungsstellen bereits hervorragende Arbeit, sie kön-
nen bei der Entscheidung für eine Abtreibung auch Arztkontak-
te vermitteln. Dass Ärzte – und damit Leistungserbringer, die an 
einer Abtreibung letztlich auch verdienen – dies bewerben, se-
he ich als falschen Weg. Ein in dieser Woche gefundener Kom-
promiss sieht daher vor, Rechtsicherheit für Ärztinnen und Ärz-
te zu schaffen. Sie sollen zukünftig rechtssicher informieren 
dürfen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, und 
im Übrigen auf neutrale medizinisch qualitätsgesicherte Infor-
mationen staatlicher oder staatlich beauftragter Stellen verwei-
sen dürfen. 

Zukunftsthemen gerade für ländlich geprägte Regionen sind 
Glasfaserausbau und Mobilfunkabdeckung. Hier wollen wir den 

Fortschritt mit zwei Gesetzesvorhaben vorantreiben. Das Tele-
kommunikationsgesetz legte bisher fest, dass bei öffentlich fi-
nanzierten Tiefbauarbeiten das gleichzeitige Verlegen von Tele-
kommunikations-Infrastruktur ermöglicht werden muss. Die auf 
Synergien abzielende Idee – bei Sanierung eines Kanalsystems 
werden die Baggerarbeiten zur Verlegung von Glasfaser genutzt 
– hatte allerdings einen unerwünschten Nebeneffekt. Immer 
öfter ergriffen bei Verlegung von Glasfaser andere Telekommu-
nikationsunternehmen die Chance, um eigene Kabel in den Bo-
den zu bringen. Der ursprüngliche Anbieter war so gezwungen, 
für die direkte Konkurrenz zu arbeiten und lief Gefahr, sein Pro-
jekt nicht mehr wirtschaftlich realisieren zu können. Diese den 
Ausbau letztlich ausbremsende Situation wollen wir nun mit 
einer Unzumutbarkeitsklausel entschärfen, die Anbietern plan-
bare Erschließungen ermöglicht. Den umgekehrten Weg strebt 
die Union bei der Vergabe der 5G-Frequenzen im Mobilfunkbe-
reich an. Um weiße Flecken bei der Abdeckung zu reduzieren, 
sollen Kunden, falls der eigene Anbieter nicht für Empfang 
sorgt, automatisch auf die Netze der Konkurrenz geschaltet 
werden. Gerade in ländlichen Regionen wäre das ein wichtiger 
Schritt, um leistungsfähigen Mobilfunk an die fast schon sprich-
wörtliche „letzte Milchkanne“ zu bringen. 

Dieser „Bericht aus Berlin“ begleitet die letzte Sitzungswoche in 
diesem Jahr. In der nächsten Woche lade ich Sie und Euch noch 
zu meiner weihnachtlichen Bürgersprechstunde ein. Sie findet 
am Donnerstag, den 20. Dezember von 15:00 bis 19:00 Uhr in 
meinem Wahlkreisbüro in der Feldschmiede 77 A in Itzehoe 
statt. Auf jeden Fall danke ich Ihnen schon jetzt für zahlreiche 
Rückmeldungen und Anregungen, die meine Arbeit sehr berei-
chert haben. Ich wünsche Ihnen und Euch bzw. Ihren und Euren 
Familien frohe und besinnliche Feiertage und einen guten 
Rutsch in ein friedliches und gesundes neues Jahr. 

In seinem Bericht an die Bundestagsfraktion, den ich Ihnen und 
Euch in der Anlage übersende, stellt der Fraktionsvorsitzende 
Ralph Brinkhaus, MdB, ein Thema in den Vordergrund: Frischen 
Wind nutzen und ins nächste Jahr tragen. 

Mark Helfrich 

Mitglied des Deutschen Bundestages 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

Telefon 030 227 78174 

Fax 030 227 70175  

mark.helfrich@bundestag.de 

www.mark-helfrich.de 
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Bericht des Vorsitzenden 

zur Sitzung der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 

am 11. Dezember 2018 

19. WP/ 23 

I. Die politische Lage in Deutschland 

Frischen Wind nutzen und ins nächste Jahr tragen. 

Die Delegierten des CDU-Bundesparteitages haben Annegret Kramp-Karren-

bauer nach einem fairen Wahlkampf zur neuen Vorsitzenden der CDU ge-

wählt. Der Parteitag hat mit Paul Ziemiak ein Mitglied der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion zum neuen Generalsekretär bestimmt. Wir gratulieren beiden 

herzlich und werden mit ihnen gut zusammenarbeiten. Wichtig ist uns auch, 

den frischen Wind, der durch die Kandidaturen von Annegret Kramp-Karren-

bauer, Friedrich Merz und Jens Spahn aufkam, weiterzutragen und für uns als 

Union insgesamt zu nutzen. 

Wir haben in diesem Herbst viele konkrete Verbesserungen für die Bürger und 

unser Land auf den Weg gebracht: Das Baukindergeld und die Anpassung des 

Mietrechts, um für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Wir investieren weiter 

massiv in die innere und äußere Sicherheit, Bundespolizei und Bundeswehr 

bekommen mehr Geld. Wir entlasten die Bürgerinnen und Bürger, indem die 

gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmer und Rentner künftig weniger 

Kassenbeiträge bezahlen; Familien erhalten ab dem 1. Juli 2019 ein höheres 

Kindergeld, die kalte Progression bauen wir auch 2019 ab. Die Mütterrente 

wird erhöht für Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden. Zudem sorgen 

wir für 13.000 neue Pflegestellen. 

Ralph Brinkhaus MdB 

Vorsitzender 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

fraktion@cducsu.de 

www.cducsu.de 
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Auch in dieser Woche setzen wir die Politik konkreter Fortschritte mit dem 

Gute-Kita-Gesetz fort. Der Bund stellt den Ländern insgesamt 5,5 Milliarden 

Euro bis 2022 zur Verfügung. Unser Ziel ist es, dass das Geld vor allem in die 

Qualitätsverbesserung wie z.B. einen besseren Betreuungsschlüssel fließt. Die 

SPD möchte es auch für die Gebührenfreiheit des Kita-Besuchs verwenden. 

Wir appellieren an die Länder, das Geld vor allem in die Verbesserung der Qua-

lität zu investieren. Denn Kinder sollten nicht nur verwahrt werden, sondern 

Erzieher sollten wirklich Zeit für unsere Kleinsten haben. Genau dies erwarten 

die Eltern. 

II. Die Woche im Parlament 

Gesetz für schnelle Termine und bessere Versorgung (Terminservice- 

und Versorgungsgesetz. Eine qualitativ gute und gut erreichbare medizini-

sche Versorgung aller versicherten Patienten ist zentrale Aufgabe der gesetzli-

chen Krankenversicherung. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf, den wir in 

erster Lesung diskutieren, soll sichergestellt werden, dass diese Aufgabe bes-

ser erfüllt wird. Wartezeiten auf Arzttermine sollen verkürzt, das Sprechstun-

denangebot erweitert und die Vergütung vertragsärztlicher Leistungen verbes-

sert werden. So soll etwa das Mindestsprechstundenangebot der Vertragsärzte 

von 20 auf 25 Stunden angehoben werden. Weiter soll sichergestellt werden, 

dass die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen bundes-

weit unter der einheitlichen Telefonnummer 116117 jeden Tag rund um die 

Uhr telefonisch und auch online erreichbar sind. In Akutfällen werden Patien-

ten so stets an Arztpraxen oder Notfallambulanzen vermittelt. Ebenfalls beab-

sichtigt ist eine verbesserte Versorgung in ländlichen und strukturschwachen 

Regionen.  

Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kin-

dertagesbetreuung. Wir beschließen in zweiter und dritter Lesung das Gute-

Kita-Gesetz, mit dem vor allem die Qualität frühkindlicher Bildung und Be-

treuung in Kindertagesstätten verbessert werden soll. Dazu gewährt der Bund 

den Ländern über Umsatzsteuerpunkte bis zum Jahr 2022 insgesamt 5,5 Milli-

arden Euro. Damit setzt der Bund seine massive Hilfe für Länder und Kommu-

nen für bessere Kindergärten fort: In den letzten 10 Jahren hat der Bund be-

reits 11 Milliarden Euro in Kitas und ihren Betrieb investiert. Im Gute-Kita-Ge-

setz wird ein Katalog von Qualitätskriterien genannt wie etwa ein besserer Be-

treuungsschlüssel (zahlenmäßiges Verhältnis Erzieher – Kinder), Gewinnung 

und Sicherung qualifizierter Erzieher oder die Ausweitung der Öffnungszei-

ten. Jedes Land analysiert die Lage der Kitas und entwickelt in eigener Verant-

wortung Handlungsfelder und Kriterien, wie die Qualität verbessert werden 
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kann. Zudem sehen wir vor, dass die Elternbeiträge sozialverträglich gestaffelt 

werden. 

70 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Am 10. Dezember 

2018 jährte sich die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen zum 70. 

Mal. Die Bilanz ihrer Umsetzung ist vor dem Hintergrund weltweiter Konflikte 

und damit einhergehender Kriegsverbrechen, humanitärer Krisen und Men-

schenrechtsverletzungen gemischt. Die zunehmende Einschränkung von Mei-

nungs- und Religionsfreiheit sowie Rechtsstaatlichkeit auch in direkter Nach-

barschaft der Europäischen Union ist eine bittere Tatsache. Schlecht steht es 

etwa um die Rechte von ethnischen oder religiösen Minderheiten wie der Jesi-

den im Nahen Osten, die in jüngster Vergangenheit Opfer von Verbrechen ge-

gen die Menschlichkeit geworden sind. Vor diesem Hintergrund und gegen 

diesen Trend setzt sich die CDU/CSU-Fraktion weiter für ein gemeinsames 

Handeln der Staatengemeinschaft zugunsten der Menschenrechte ein. Dieser 

Einsatz ist Teil unserer wertebasierten Außenpolitik. 

Jahresbericht des Wehrbeauftragten 2017. Diese Woche stellt der Wehrbe-

auftragte des Deutschen Bundestag den Jahresbericht 2017 im Plenum vor.  

Es geht v. a. um Lücken bei Personal und Material in allen Bereichen der Bun-

deswehr. Oberhalb der Mannschaftsebene seien 21.000 Dienstposten von Offi-

zieren und Unteroffizieren nicht besetzt. Aufgrund gleichzeitiger Einsätze zur 

Krisenbewältigung und von neuen Aufgaben bei der Landes- und Bündnisver-

teidigung spricht der Bericht von einer Überlast für die Bundeswehr, beispiels-

weise in Teilen der Marine oder bei den Hubschrauberverbänden von Heer 

und Luftwaffe. Der Jahresbericht beschäftigt sich vertieft auch mit den Grund-

fragen der inneren Führung und auch mit einzelnen Fällen, die im vergange-

nen Jahr besondere Beachtung gefunden hatten: Pfullendorf, Illkirch, Sonders-

hausen und Munster. Der Bericht erkennt die Unterschiedlichkeit der Fälle an 

und beschäftigt sich mit Ursachen und Folgen. Hierbei sei es zuweilen auch 

zu vorschnellen Konsequenzen gekommen.  

Gesetz zur Durchführung von Verordnungen der Europäischen Union 

zur Bereitstellung von Produkten auf dem Markt und zur Änderung des 

Neunten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch. Wir beraten den Gesetz-

entwurf zur Durchführung der EU-Verordnungen 2016/425 und 2016/426. In-

haltlich umfassen diese jeweils Verfahrensbestimmungen sowie Bußgeld- 

und Straftatbestände. Die geltende Gasverbrauchseinrichtungsverordnung (7. 

ProdSV) und die geltende Verordnung über die Bereitstellung von persönli-

chen Schutzausrüstungen auf dem Markt (8. ProdSV) werden außer Kraft 
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gesetzt. Im Bereich der Sozialhilfe (SGB XII) wird den Trägern der Sozialhilfe ab 

dem 1. Januar 2020 bei zugelassenen Pflegeeinrichtungen nach dem SGB XI 

ein eigenes Prüfrecht aus besonderem Anlass eingeräumt. Darüber hinaus 

werden mit dem Entwurf weitere Änderungen im Behindertenrecht (SGB IX) 

und im SGB XII umgesetzt; dies betrifft etwa die Aufhebung der Befristung zur 

Eingliederungshilfe in Pflegefamilien sowie eine Rechtsgrundlage zum Aus-

tausch von Sozialdaten zwischen Trägern der Sozial und Eingliederungshilfe. 

Außerdem werden durch den Gesetzentwurf Leistungserbringer zu Qualitäts- 

und Wirtschaftlichkeitsprüfung nach dem SGB IX und SGB XII verpflichtet und 

die Straftatenkataloge im SGB IX und SGB XII um die neuen Straftatbestände 

der sexuellen Belästigung (§ 184i StGB) und der Straftaten aus Gruppen (§ 184j 

StGB) erweitert.  

Gesetz zur Änderung der in das Geburtenregister einzutragenden Anga-

ben. Wir beschließen eine Änderung der in das Geburtenregister einzutragen-

den Angaben und berücksichtigen somit die Vorgaben des Bundesverfas-

sungsgerichts zur Rechtstellung intersexueller Menschen. Der Gesetzentwurf 

wird von Sozialverbänden unterstützt. Mit dem Begriff „divers“ beim Eintrag 

des Geschlechts wurde nach intensiven Diskussionen innerhalb der Koalition 

eine akzeptable Lösung in der Frage der Begrifflichkeit gefunden, die Be-

troffene nicht diskriminiert. Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Gesetz-

geber aufgegeben, die Vorgaben bis zum Ende des Jahres gesetzgeberisch um-

zusetzen.  

Dreizehntes Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgeset-

zes. Wir beraten in erster Lesung einen Gesetzentwurf zur Umsetzung des 

Konzepts für saubere Luft in unseren Städten. Wir wollen damit die individu-

elle Mobilität in unseren Städten erhalten und Fahrverbote in Städten künftig 

verhindern. Wir regeln, dass Verkehrsverbote in Gebieten unverhältnismäßig 

sind, in denen der Stickstoffdioxidwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter 

Luft im Jahresmittel nicht überschritten wird. Daher stellen wir klar, dass der 

europarechtlich vorgegebene Luftqualitätsgrenzwert mit Hilfe der von der 

Bundesregierung bereits beschlossenen Maßnahmen auch ohne Verkehrsver-

bote eingehalten werden kann. Diesel-PKW mit geringen Stickstoffoxidemis-

sionen (Euro 4- und Euro 5-Fahrzeuge, die im realen Fahrbetrieb Stickstoffoxi-

demissionen von weniger als 270 Milligramm pro Kilometer ausstoßen, sowie 

Euro 6-Fahrzeuge) sollen ebenfalls mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit von 

derartigen Verkehrsverboten ausgenommen werden. Weitere Ausnahmetatbe-

stände umfassen Nutzfahrzeuge, vor allem solche, deren Nachrüstung mit 

Emissionsminderungssystemen aus öffentlichen Geldern gefördert wurde. So 

schaffen wir die erforderliche Rechtssicherheit für Fahrzeuge mit einer geeig-

neten Hardware-Nachrüstung. 
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Fünftes Gesetz zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes (5. TKG-

Änderungsgesetz – 5. TKGÄndG). Ziel dieses Gesetzesvorhaben, das wir in 

erster Lesung beraten, ist eine Stärkung des Glasfaserausbaus und des 5G-Aus-

baus. Zum einen stellen wir sicher, dass ein Missbrauch der im DigiNetz-Ge-

setz von 2016 festgelegten Regeln ausgeschlossen wird, was den Breitband-

ausbau angeht. Außerdem soll die Gesetzesänderung dazu beitragen, dass Lü-

cken in der Mobilfunkversorgung rasch geschlossen werden. Dies ist insbe-

sondere mit Blick auf die nun anlaufenden Vorbereitungen für die Frequenz-

versteigerungen der nächsten Mobilfunk-Generation von Bedeutung. 

Kulturgut Buch fördern – Buchpreisbindung erhalten. Wir diskutieren die 

Empfehlung der Monopolkommission zur Abschaffung der Buchpreisbindung 

im Deutschen Bundestag und rufen die Regierungskoalition in einem Antrag 

dazu auf, der Empfehlung der Kommission nicht Folge zu leisten. Der Buch-

preis fördert regionale Wirtschaftsstrukturen und gewährt den Bestand von 

klein- und mittelständischen Buchhandlungen auf lokaler Ebene. Wir emp-

fehlen daher, am Schutz des Kulturgutes Buch, der Vielfalt in der deutschen 

Literatur- und Buchhandlungslandschaft sowie an bewährten Maßnahmen zur 

Vielfaltssicherung – wie dem Deutschen Buchhandlungspreis – festzuhalten 

sowie weitere vielfaltsfördernde Maßnahmen zu prüfen. 

III. Daten und Fakten 

Weihnachtsmärkte immer beliebter. Nach einer Studie des Bundesver-

bands Deutscher Schausteller und Marktkaufleute e.V. befindet sich die An-

zahl an Weihnachtsmärkten in Deutschland auf einem Allzeithoch. Während 

im Jahre 2001 ca. 2500 Märkte in Deutschland abgehalten wurden, hat sich die 

Anzahl auf mittlerweile über 3.000 erhöht. Dieser Trend symbolisiert die kul-

turelle, wirtschaftliche und touristische Bedeutung von Weihnachtsmärkten 

in Deutschland.  

(Quelle: Bundesverband Deutscher Schausteller und Marktkaufleute e.V.) 

Europäisches Datum: Die Geschichte unseres Kontinents ist voll von Ereig-

nissen, die aus der Rückschau wie Appelle für ein gemeinsames Handeln der 

europäischen Staaten klingen. Beginnend mit dem heutigen Bericht wollen 

wir an einige dieser Ereignisse erinnern.  

14. Dezember 1995: Friedensabkommen von Dayton. Am 14. Dezember 

1995 unterzeichneten die Repräsentanten Serbiens, Kroatiens und Bosnien-

Herzegowinas in Paris einen Friedensvertrag, der dem dreieinhalb Jahre wäh-

renden Bosnienkrieg (1992-1995) ein Ende setzte. Infolge des beginnenden 

Zerfalls Jugoslawiens hatten sich wachsende ethnische und religiöse 
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Spannungen in kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Serben, Kroa-

ten und Bosniaken entladen und insgesamt 100.000 Opfer gefordert. Dabei 

kam es, wie während der Belagerung der bosnischen Hauptstadt Sarajewo, zu 

Gräueltaten, die in Europa lange Zeit nicht vorstellbar waren. Das Massaker 

von Srebrenica etwa gilt bis heute als das schwerste Kriegsverbrechen in Eu-

ropa seit dem Ende des 2.Weltkriegs. Umso wichtiger war das Zustandekom-

men des Abkommens von Dayton (Ohio), welches unter der Vermittlung der 

USA mit Unterstützung der Europäischen Union zustande kam. Dessen Unter-

zeichnung am 14. Dezember vor nunmehr 23 Jahren in Paris markierte den Be-

ginn des schwierigen, keineswegs geradlinig verlaufenden und dennoch hoff-

nungsvollen Friedens- und Integrationsprozesses für Kroatien, welches seit 

2013 jüngstes Mitglied der EU ist, und die beiden Westbalkanstaaten Serbien 

und Bosnien-Herzegowina, welche heute EU-Beitrittskandidaten sind. 


